Mustervereinbarung: Vereinfachtes Wahlverfahren in Kleinbetrieben


Vereinbarung zur Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens

zwischen

dem Wahlvorstand zur Wahl des Betriebsrats im Betrieb der …
(im Folgenden: Wahlvorstand)

und

der …
(im Folgenden: Arbeitgeberin)

Die Parteien vereinbaren für die erste Wahl eines Betriebsrats in dem Betrieb nach § 14a Abs. 5 BetrVG:

1. Die Parteien sind sich darüber einig, dass im Betrieb in der Regel 101 bis maximal 200 wahlberechtigte Arbeitnehmende beschäftigt sind.
2. Die Parteien vereinbaren für die Betriebsratswahl die Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens nach § 14a Abs. 5 BetrVG.
3. Sollte eine weitere Wahl erforderlich sein, entfaltet diese Vereinbarung keine Wirkung mehr und muss gegebenenfalls neu abgeschlossen werden.


___________________________
Ort, Datum, Vorsitzende/r Wahlvorstand


___________________________
Ort, Datum, Geschäftsführer/in für die Arbeitgeberin

